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Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich 
auf Frauen und Männer. Aus Gründen der Textaufbereitung 
und graphischen Darstellung wurde jedoch auf die gleichzeitige 
Aufführung der weiblichen und männlichen Form verzichtet. 
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I. NAME, ZWECK UND SITZ

Artikel 1

1.	 Die	Partei	trägt	den	Namen	„Chrëschtlech	Sozial	Vollekspartei	
(CSV)“.	Die	offiziellen	Übersetzungen	lauten:	Christlich	Soziale	
Volkspartei	(deutsch),	Parti	Chrétien	Social	(französisch).

2.	 Die	CSV	ist	eine	Volkspartei,	d.h.	eine	Vereinigung	von	Frauen	
und	Männern	aus	allen	Schichten	der	Bevölkerung,	die	gewillt	
sind,	 im	Geist	christlicher	und	demokratischer	Überzeugung,	
eine	Gesellschaft	der	Solidarität	in	Freiheit,	Frieden	und	sozialer	
Gerechtigkeit	zu	verwirklichen.

�.	 Der	Sitz	der	Partei	befindet	sich	in	Luxemburg.

II. MITGLIEDSCHAFT

Artikel 2

1.	 Mitglieder	der	christlich	sozialen	Volkspartei	können	vom	voll
endeten	16.	Lebensjahr	an,	alle	werden,	die	die	Grundsätze,	die	
Statuten	und	das	Programm	der	Partei	annehmen	und	an	dessen	
Verwirklichung	mitarbeiten	wollen.

2.	 Die	Parteizugehörigkeit	ist	unvereinbar	mit	der	Mitgliedschaft	in	
einer	anderen	politischen	Partei	oder	einer	Organisation,	deren	
Zielsetzung	 im	Gegensatz	zu	den	Grundsätzen,	den	Statuten	
oder	dem	Programm	der	Partei	steht.
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A. Aufnahmeverfahren

Artikel 3

1.		 Die	Mitgliedschaft	wird	durch	die	Unterzeichnung	einer	Beitritts
erklärung	beantragt.

2.	 Der	Antragsteller	wird	als	Mitglied	grundsätzlich	derjenigen	
Sektion	zugewiesen,	 in	der	er	seinen	gewöhnlichen	Wohnsitz	
hat,	es	sei	denn,	dass	er	den	Wunsch	äußert,	einer	anderen	
Sektion	angegliedert	zu	werden.

�.	 Der	zuständige	Sektionsvorstand	hat	das	Recht,	binnen	zwei	
Monaten	die	Parteimitgliedschaft	oder	Sektionszugehörigkeit	aus	
triftigem	Grunde	abzulehnen.	Besteht	am	Wohnsitz	des	Bewer
bers	keine	organisierte	Parteisektion,	so	ist	der	Bezirksvorstand	
zuständig.

4.		 Gegen	die	Ablehnung	steht	dem	Bewerber	binnen	Monatsfrist	ein	
Rekursrecht	beim	Bezirksvorstand	und	gegen	dessen	Entscheid,	
beim	Nationalkomitee	zu.	Dieses	entscheidet	in	letzter	Instanz.	
Beide	 Instanzen	beschließen	nach	Anhören	des	 Interessenten	
sowie	eines	Vertreters	des	zuständigen	Vorstandes.

�.	 Die	Mitgliedschaft	wird	durch	Immatrikulation	im	Generalsekre
tariat	festgestellt.	Dem	Parteimitglied	wird	seitens	des	Generalse
kretariates	eine	Mitgliedskarte	ausgestellt.	Diese	Mitgliedskarte	
wird	dem	Parteimitglied	jedes	Jahr	durch	den	Sektionsvorstand	
zugestellt.	Subsidiarisch	wird	diese	Aufgabe	vom	Bezirksvorstand	
oder	vom	Generalsekretariat	übernommen.
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B. Verlust der Mitgliedschaft

Artikel 4

1.	 Die	Mitgliedschaft	geht	verloren

1.	 durch	den	schriftlich	erklärten	Austritt	aus	der	Partei;

2.		durch	Verweigerung	der	Beitragszahlung;

�.	 durch	 gemäss	 Artikel	 80	 u.f.	 erfolgten	 Beschluss	 der	
Disziplinarorgane.

2.	 Der	Verlust	der	Mitgliedschaft	laut	Artikel	4.1.2	wird	durch	das	
Nationalkomitee,	aufgrund	einer	Mitteilung	des	zuständigen	
Sektionsvorstandes,	festgestellt.

Artikel 5

1.	 Eine	Wiederaufnahme	ist	statthaft,	wenn	das	Nationalkomitee	
feststellt,	dass	die	für	den	Verlust	maßgebend	gewesenen	Gründe	
hinfällig	geworden	sind.

2.	 Das	Nationalkomitee	entscheidet	über	die	Wiederaufnahme	in	
erster	und	letzter	Instanz.

C. Beiträge

Artikel 6 ‑ Mitgliedsbeiträge

Die	Mitglieder	entrichten	einen	jährlichen	Beitrag,	der	vom	National
kongress	der	Partei	festgesetzt	wird.

Die	 Höhe	 des	 jährlichen	 Beitrages	 muss	 mindestens	 alle	 fünf	
Jahre	vom	Nationalkongress	überprüft	und	gegebenenfalls	angepasst	
werden.
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Artikel 7 – Sonderbeiträge

1.	 Die	CSVMitglieder	der	Regierung,	der	Abgeordnetenkammer,	
des	Staatsrates,	des	Europäischen	Parlamentes,	des	Europarates,	
der	Europäischen	Kommission	und	der	übrigen	europäischen	und	
internationalen	Institutionen	sowie	die	CSVVertreter	in	den	Gre
mien,	bei	deren	Zusammensetzung	der	Partei	ein	Mitspracherecht	
zusteht	oder	denen	ein	Posten	kraft	ihres	politischen	Mandats	
zukommt,	sind	verpflichtet	Sonderbeiträge	zu	entrichten.

2.		 Die	Höhe	der	Sonderbeiträge	laut	Absatz	1.	wird	vom	National
komitee	festgesetzt.

�.	 Das	Nationalkomitee	beschließt	in	welchen	anderen	Fällen	Son
derbeiträge	von	CSVMitgliedern	zu	entrichten	sind.

	 Das	Nationalkomitee	setzt	auch	in	diesen	Fällen	die	Höhe	der	
Sonderbeiträge	fest.

4.	 Bürgermeister,	Schöffen,	Gemeinderatsmitglieder	sowie	Mitglie
der	der	kommunalen	Kommissionen	und	der	Syndikate	entrichten	
Sonderbeiträge,	die	vom	Sektionsvorstand	nach	den	vom	Bezirks
vorstand	festgelegten	Richtlinien	festgesetzt	werden.	Diese	Bei
träge	verbleiben	den	Kassen	der	Sektionen.	In	der	Stadt	Luxem
burg	verbleiben	die	Beiträge	der	Kasse	des	Stadtverbandes.

	 Der	persönliche	Mitgliedsbeitrag	wird	von	diesem	Sonderbeitrag	
nicht	berührt.

Artikel 8–Schirmmitgliedschaft

Alle	Parteimitglieder	können	Schirmmitglieder	werden.	Die	Schirm
mitgliedschaft	kennzeichnet	sich	dadurch,	dass	das	Mitglied	auf	
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freiwilliger	Basis	–	monatlich	oder	jährlich–zusätzliche	Beiträge	an	
die	Partei	entrichtet.

Das	Nationalkomitee	ist	befugt	einen	jährlichen	und	monatlichen	
Minimalbeitrag,	ab	dem	eine	Schirmmitgliedschaft	möglich	ist,	fest
zusetzen.

III. GLIEDERUNG DER PARTEI

Artikel 9

Organisationsstufen	der	CSV	sind:

A)	die	Sektion

B)	 der	Bezirk

C)	die	Nationalorganisation

A. Die Sektion

Artikel 10 – Bildung

1.	 Die	Sektion	ist	die	erste	Stufe	der	Parteiorganisation.	Grundsätz
lich	soll	in	jeder	Gemeinde	eine	Sektion	bestehen.

2.	 a)	Die	Sektionen	mehrerer	Gemeinden	können	sich	in	einem	Sek
tionsverbund	zusammenschließen.	Dieser	Zusammenschluss	
erfolgt	mit	einfacher	Mehrheit	der	abgegebenen	Stimmen	ge
mäß	der	in	dieser	Satzung	vorgesehenen	Verfahrensordnung	
durch	Beschluss	der	Generalversammlungen	der	 jeweiligen	
Sektionen.



10

b)	 Der	Zusammenschluss	muss	zeitlich	begrenzt	sein	auf	ma
ximal	sechs	Jahre.	Er	kann	durch	Beschluss	der	Generalver
sammlungen	der	ursprünglichen	Sektionen	und	in	Anwen
dung	der	unter	2a)	aufgeführten	Bestimmungen	erneuert	
werden.

c)	 Die	Befugnisse	und	Rechte	der	Sektionsverbünde	müssen	in	
einer	von	den	Generalversammlungen	der	jeweiligen	Sektion	
und	vom	Bezirksvorstand	genehmigten	Geschäftsordnung	
festgelegt	sein.	Grundsätzlich	werden	durch	diese	Geschäfts
ordnung	alle	oder	verschiedene	Pflichten	und	Rechte	der	
Sektionen	an	den	Sektionsverbund	übertragen.

d)	 Die	Geschäftsordnung	eines	Sektionsverbundes	darf	den	
Bestimmungen	dieser	Satzung	nicht	widersprechen.	Sollte	
die	Geschäftsordnung	eines	Sektionsverbundes	nicht	mit	
dieser	Satzung	in	Einklang	sein,	so	gilt	Letztere	vorrangig.

e)	 Für	die	Berechnung	der	Delegiertenzahl	sind	die	 im	Sekti
onsverbund	zusammengeschlossenen	Sektionen	als	Einzel
sektionen	anzusehen.

�.	 Die	Sektion	Stadt	Luxemburg	kann	Lokalsektionen	einsetzen.	
In	diesem	Fall	müssen	die	Befugnisse	und	Rechte	der	Lokal
sektionen	 in	einer	von	der	Generalversammlung	der	Sektion	
angenommenen,	und	vom	Nationalkomitee	und	Bezirksvorstand	
genehmigten	Geschäftsordnung	festgelegt	werden.	Die	Bezirks	
und	Nationaldelegierten	der	Stadt	Luxemburg	werden	von	den	
Lokalsektionen	gewählt.	Für	die	Berechnung	der	Delegiertenzahl	
sind	die	Lokalsektionen	als	Sektionen	anzusehen.
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Artikel 11 – Aufgaben

Die	Sektion	hat	die	Aufgabe:

1.	 In	ihrem	Bereich	das	Gedankengut	der	CSV	zu	verbreiten	und	
die	politische	Willensbildung	zu	fördern.

2.	 Für	die	Ziele	der	Partei	und	die	Mitgliedschaft	 in	der	CSV	zu	
werben.

�.	 Die	Zusammenarbeit	mit	den	Mandatsträgern	in	der	Gemeinde	
sicherzustellen.

4.	 Die	Kontakte	mit	den	Parteiorganen	zu	pflegen,	die	politische	
Orientierung	mitzubestimmen	und	ihre	Beschlüsse	und	Richtli
nien	durchzuführen.

Artikel 12 – Organe

Organe	der	Sektion	sind:

a)	 die	Generalversammlung	der	Parteimitglieder;

b)	 der	Sektionsvorstand;

c)	 der	erweiterte	Sektionsvorstand	begreifend	die	Mitglieder	
des	Vorstandes	sowie	die	CSVMitglieder	der	Gemeinde
kommissionen	und	/oder	der	Delegiertenrat.

Die Generalversammlung

Artikel 13

1.		 Jede	Sektion	muss	jährlich	mindestens	eine	Generalversammlung	
einberufen.	Zu	der	Generalversammlung	muss	 jedes	Mitglied	
schriftlich	eingeladen	werden.
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2.	 An	der	Generalversammlung	sind	alle	Mitglieder	mit	beschlie
ßender	Stimme	teilnahmeberechtigt.

Artikel 14

1.	 Der	gewöhnlichen	Generalversammlung	obliegt:

a)	 Die	Begutachtung	des	Tätigkeits	und	Kassenberichtes	sowie	
die	Entlastung	des	Vorstandes	und	des	Kassierers

b)	 Die	Festlegung	der	Zahl	der	Mitglieder	des	Sektionsvorstandes

c)	 Die	Wahl	des	Sektionsvorstandes,	sowie	der	Nationaldele
gierten	und	der	Bezirksdelegierten.

d)	 Die	Wahl	von	zwei	Kassenrevisoren,	die	dem	Sektionsvorstand	
nicht	angehören	dürfen.

e)	 Die	Planung	der	Tätigkeit	 für	das	bevorstehende	Berichts
jahr.

f)	 Die	Aufstellung	der	Kandidaturen	für	die	Gemeindewahlen	
in	Anwendung	der	Artikel	68	und	6�.

g)	 Die	Beschlussfassung	über	alle	die	Sektion	berührenden	An
gelegenheiten	von	grundsätzlicher	Bedeutung,	insbesondere	
über	Fragen	der	Kommunal	und	Nationalpolitik	und	über	
die	Beteiligung	an	Schöffenratskoalitionen	in	den	Proporz
gemeinden.

2.	 Der	zuständige	Bezirksvorstand	kann	die	Generalversammlung	
einer	Sektion	einberufen	und	 in	dieser	Generalversammlung	
Anträge	zur	Abstimmung	bringen.
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Bezirksdelegierte der Sektionen
Artikel 15
1.	 Die	Bezirksdelegierten	der	Sektionen	nehmen	wahlberechtigt	

am	Bezirkskongress	teil.

	 Sie	werden	von	der	Generalversammlung	der	Sektion	gewählt.

2.	 Jede	Sektion	hat	das	Anrecht	auf	einen	Bezirksdelegierten	pro	
zehn	Mitglieder	und	auf	einen	weiteren	Bezirksdelegierten	pro	
hundert	Parteiwähler.	Die	Zahl	der	Parteiwähler	wird	errechnet,	
indem	die	Stimmenzahl	der	Partei	in	jeder	Gemeinde	bei	den	
letzten	Abgeordnetenwahlen	durch	die	Zahl	der	zu	vergebenden	
Sitze	dividiert	wird.

�.	 Jede	Sektion	hat	jedoch	Anrecht	auf	mindestens	soviel	Bezirks
delegierte	wie	Gemeinderatsmitglieder	vorhanden	sind.

4.	 Als	zusätzliche	Bezirksdelegierte	in	den	Proporzgemeinden	gel
ten	von	Rechtswegen	sämtliche	Gemeinderatsmitglieder,	die	
Mitglieder	der	CSV	sind,	sowie	der	Sektionspräsident	und	der	
Sekretär.

�.	 Einberufen	werden	jeweils	die	für	den	vorhergehenden	Kongress	
teilnahmeberechtigten	Delegierten,	sofern	nicht	neue	Delegierte	
bekannt	gegeben	wurden.

Der Sektionsvorstand

Artikel 16
1.		 Der	Sektionsvorstand	ist	das	ausführende	Organ	der	auf	Gemein

deebene	bestehenden	Parteiorganisation.	Er	ist	an	die	Beschlüsse	
der	Generalversammlung	gebunden.
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2.	 Er	besteht	aus	mindestens	drei	gewählten	Mitgliedern.	Er	be
greift	von	Rechtswegen	 je	zwei	von	der	 lokalen	CSJSektion,	
CSFSektion	und	CSVSeniorenSektion	designierte	Delegierte,	
sofern	solche	Sektionen	auf	lokalem	Plan	bestehen.	Die	CSV
Gemeinderatsmitglieder,	die	CSVAbgeordneten	und	Minister	aus	
den	Sektionen	gehören	dem	Vorstand	von	Rechtswegen	an.

�.	 Der	Vorstand	wählt	aus	seiner	Mitte	einen	Präsidenten,	einen	
Sekretär,	einen	Kassierer	und	gegebenenfalls	einen	oder	zwei	
Vizepräsidenten.

4.	 Der	Sektionspräsident	sollte	in	der	Sektion	wohnhaft	sein.

Artikel 17

Aufgaben	des	Sektionsvorstandes	sind:

a)	 Die	Einberufung	der	Generalversammlung

b)	 Die	Werbung	neuer	Mitglieder,	sowie	das	An,	Um	und	Ab
melden	beim	Generalsekretariat.

c)	 Die	Vorbereitung	der	Beteiligung	und	der	aktiven	Mitarbeit	
an	Kongressen	sowie	das	Festlegen	von	Anträgen.

d)	 Das	Einkassieren	und	die	Buchung	der	Beiträge,	sowie	die	
regelmäßige	Abrechnung	mit	dem	Generalsekretariat.

e)	 Das	alljährliche	Zustellen	der	Mitgliedskarten	an	die	Partei
mitglieder.

f)	 Die	Einwirkung	auf	die	politische	Willensbildung	im	öffent
lichen	Leben.
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g)	 Die	Berichterstattung	an	das	Bezirkskomitee	und	das	Gene
ralsekretariat	über	die	Tätigkeiten	der	Sektion.

h)	 Die	Vertretung	der	örtlichen	Interessen	bei	den	zuständigen	
Instanzen.

Artikel 18

Der erweiterte Sektionsvorstand

Aufgabe	des	erweiterten	Sektionsvorstandes	ist	es,	zu	Fragen	der	
Gemeindepolitik	Stellung	zu	nehmen	sowie	Empfehlungen	an	die	
CSVGemeinderatsmitglieder	auszusprechen,	jeweils	unter	Vorbehalt	
der	Bestimmungen	von	Artikel	14.1.g).

Artikel 19

Der Delegiertenrat

Die	 jährliche	Generalversammlung	der	Sektion	kann	entscheiden,	
dass	die	Bezirksdelegierten,	als	zusätzliches	Organ	der	Sektion,	den	
Delegiertenrat	bilden.	Diese	Entscheidung	gilt	bis	zu	den	nächsten	
Gemeindewahlen.

Der	Delegiertenrat,	dort	wo	er	von	der	Generalversammlung	einge
setzt	worden	ist,	tagt	unter	dem	Vorsitz	des	Sektionspräsidenten.	Ihm	
obliegt	die	Vorbereitung	der	Beteiligung	und	der	aktiven	Mitarbeit	an	
Kongressen	sowie	das	Festlegen	von	Anträgen.	Artikel	1�,	c)	findet	
in	diesem	Fall	keine	Anwendung.

Zusammen	mit	dem	erweiterten	Sektionsvorstand,	kann	der	Dele
giertenrat	zu	allen	Fragen	der	Gemeindepolitik	Stellung	nehmen,	so
wie	Empfehlungen	an	die	CSVGemeinderatsmitglieder	aussprechen,	
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jeweils	unter	Vorbehalt	der	Bestimmungen	von	Artikel	14.1.g)	Kommt	
es	zu	Abstimmungen,	so	hat	jedes	Mitglied	des	erweiterten	Sektions
vorstandes,	sowie	des	Delegiertenrates	eine	Stimme;	Parteimitglieder,	
die	beiden	Organen	angehören,	haben	jedoch	auch	nur	eine	Stimme,	
und	nicht	zwei.

Das	Einsetzen	eines	Delegiertenrates	durch	die	 jährliche	General
versammlung	ist	fakultativ.

Artikel 20

Die	Sektionen	sind	in	lokalpolitischen	Fragen	autonom.	Diese	Au
tonomie	darf	jedoch	den	Beschlüssen	der	übergeordneten	Gremien	
der	Partei	nicht	zuwiderlaufen.

Artikel 21

Bildung von Sektionsverbänden

Mehrere	Sektionen	können	sich,	im	Einvernehmen	mit	dem	Natio
nalkomitee	und	dem	Bezirksvorstand,	unter	anderem	auf	Kantonal
ebene,	zu	einem	Sektionsverband	zusammen	schließen.

Die	Zusammenschließung	erfolgt	durch	Beschluss	der	Generalver
sammlungen	der	jeweiligen	Sektionen.

Die	Befugnisse	und	Rechte	der	Sektionsverbände	müssen	in	einer	
von	den	Generalversammlungen	der	jeweiligen	Sektionen	und	vom	
Bezirksvorstand	genehmigten	Geschäftsordnung	 festgelegt	sein.	
Grundsätzlich	werden	durch	diese	Geschäftsordnung	alle	oder	ver
schiedene	Pflichten	und	Rechte	der	Sektionen	an	den	Sektionsver
band	übertragen.
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Die	Geschäftsordnung	eines	Sektionsverbandes	darf	den	Bestimmun
gen	dieser	Satzung	nicht	widersprechen.	Sollte	die	Geschäftsordnung	
eines	Sektionsverbandes,	nicht	mit	dieser	Satzung	in	Einklang	sein,	
so	gilt	letztere	vorrangig.

B. Der Bezirk

Artikel 22

Der	Bezirk	ist	die	Organisationsstufe	der	CSV	in	einem	Wahlbezirk.

Artikel 23

Die	Organe	des	Bezirks	sind	der	Bezirkskongress	und	der	Bezirks
vorstand.

Der Bezirkskongress

Artikel 24

Der	Bezirkskongress	begreift:

1.	 Die	Mitglieder	des	Bezirksvorstandes;

2.	 Die	CSVRegierungsmitglieder	aus	dem	Bezirk;

�.	 Die	Abgeordneten	und	Ersatzabgeordneten	des	Bezirks;

4.	 Die	Bezirksdelegierten	der	Sektionen	und	Lokalsektionen;

�.	 Die	Präsidenten	der	Sektionen	und	Lokalsektionen;

6.	 Die	Mitglieder	des	Bezirksvorstandes	der	Unterorganisationen.
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Artikel 25

Dem	Bezirkskongress	obliegen:

1.	 Die	Begutachtung	der	Tätigkeits	und	Kassenberichte	sowie	die	
Entlastung	des	Vorstandes.

2.	 Die	Festlegung	der	Richtlinien	für	die	Parteipolitik	im	Bezirk.

�.	 Die	 Stellungnahme	 und	 Beschlussfassung	 betreffend	 die	
Anträge.

4.	 Die	Weiterleitung	von	etwaigen	Vorschlägen	an	das	National
komitee.

�.	 Die	Wahl	des	Präsidenten	und	von	12	Mitgliedern	des	Bezirks
vorstandes.

6.	 Die	Wahl	von	zwei	Kassenrevisoren,	welche	dem	Bezirksvorstand	
nicht	angehören	dürfen.

�.	 Die	Aufstellung	der	Kandidatenliste	für	die	Wahl	der	Abgeord
netenkammer	gemäß	Kapitel	V	der	Statuten.

8.	 Die	Beschlussfassung	über	alle	den	Bezirk	betreffenden	Ange
legenheiten	von	grundsätzlicher	Bedeutung.

Artikel 26

1.	 Der	Bezirkskongress	tritt	wenigstens	einmal	im	Jahr	zusammen.

2.	 Der	Bezirksvorstand	bereitet	den	Kongress	vor,	 indem	er	den	
Sektionen	 frühzeitig	geeignete	schriftliche	Unterlagen	über
mittelt;	er	 legt	das	Datum	und	den	Tagungsort	 fest,	stellt	die	
Tagesordnung	auf	und	beruft	den	Kongress	ein.
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	 Falls	ein	Bezirksdelegierter	einer	Sektion	verhindert	ist,	am	Kon
gress	teilzunehmen,	soll	er	seine	Delegiertenkarte	einem	anderen	
Sektionsmitglied	zur	Verfügung	stellen.	Die	einer	Sektion	zuste
henden	Delegiertenkarten	müssen	in	der	Sektion	verbleiben.

�.	 Der	Kongress	wird	durch	ein	vom	Kongress	zu	bestimmendes	
Büro	geleitet,	welches	sich	aus	einem	Vorsitzenden	und	vier	
Mitgliedern	zusammensetzt.

4.	 Der	Kongress	tagt	gültig	über	alle	Fragen	der	Tagesordnung.

Der Bezirksvorstand

Artikel 27

1.	 Der	Bezirksvorstand	begreift:

a)	 einen	Präsidenten,	der	vom	Kongress	unter	den	Parteimit
gliedern	gewählt	wird;

b)	 zwölf	Mitglieder,	die	vom	Kongress	gewählt	werden	unter	den	
Parteimitgliedern,	die	kein	Abgeordnetenmandat	haben;

c)	 die	Abgeordneten	des	Bezirks,	vier	Vertreter	der	CSJ	sowie	
je	zwei	der	CSF,	der	CSG	und	der	CSVSenioren,	die	durch	
den	Vorstand	der	jeweiligen	Unterorganisation	des	Bezirks	
bezeichnet	werden;

d)		die	CSVRegierungsmitglieder	aus	dem	Bezirk.

2.	 Kandidaten	 für	den	Bezirksvorstand	müssen	eine	einjährige	
Parteimitgliedschaft	nachweisen	können.
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�.	 Die	gewählten	und	delegierten	Mitglieder	kooptieren	zusätzliche	
Mitglieder,	um,	gegebenenfalls,	eine	angemessene	Gesamtver
tretung	aller	Interessen	im	Bezirk	zu	sichern.	In	einem	vom	Natio
nalkomitee	zu	verabschiedenden	Reglement	wird	die	maximale	
Anzahl	von	Mitgliedern,	die	der	Bezirksvorstand	kooptieren	kann,	
festgelegt.

4.	 Die	Mitglieder	des	Bezirksvorstands	wählen	aus	ihrer	Mitte	einen	
oder	zwei	Vizepräsidenten,	einen	Sekretär,	gegebenenfalls	einen	
beigeordneten	Sekretär	und	einen	Kassierer.

�.	 Der	Bezirksvorstand	kann	ein	Exekutivkomitee	einsetzen,	das	
die	laufenden	Geschäfte	erledigt.	Diesem	gehören	die	unter	1.a)	
und	4.	bezeichneten	Mitglieder	von	Rechtswegen	an.

6.	 Wenn	Fragen	zur	Diskussion	gestellt	werden,	die	ausschließlich	
eine	oder	mehrere	Sektionen	betreffen,	kann	der	Bezirksvorstand	
die	Vorstandsmitglieder	oder	andere	Mitglieder	dieser	Sektionen	
mit	beratender	Stimme	zu	seinen	Sitzungen	einladen.

�.		 Der	Bezirksvorstand	tritt	wenigstens	sechsmal	im	Jahr	zusammen.	
Kurzgefasste	Sitzungsprotokolle	sind	an	das	Generalsekretariat	
einzusenden.

Artikel 28

Der	Bezirksvorstand	ist	ausführendes	Organ	im	Bezirk.

Aufgaben	des	Bezirksvorstands	sind:

a)	 Die	Konsultierung,	die	Beratung	und	Unterstützung	der	Sek
tionen	sowie	die	Überwachung	ihrer	Tätigkeit.
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b)	 Die	Organisation	einer	planmäßigen	und	wirkungsvollen	Wer
bung	sowie	die	Gründung	und	der	Ausbau	von	Sektionen.

c)	 Die	Bildungsarbeit	der	Partei	im	Bereich	des	Bezirks.

d)	 Die	Durchführung	der	von	den	Bezirkskongressen	gefassten	
Beschlüsse.

e)	 Die	Stellungnahme	zu	der	von	den	Abgeordneten	des	Bezirks	
verfolgten	Politik	sowie	die	Ausarbeitung	von	Vorschlägen	zu	
politischen	Fragen.

f)	 Die	Koordinierung	der	politischen	Tätigkeit	und	der	öffentli
chen	Kundgebungen	im	Bezirk.

g)	 Eventuell	die	 innerparteiliche	Organisation	auf	der	Ebene	
von	Sektionsverbänden	koordinieren;

h)	 Die	 rechtzeitige	Vorbereitung	der	Landes	und	Gemeinde
wahlen;

i)	 Die	Zusammenarbeit	des	Bezirkes,	sowie	die	Koordinierung	
des	Bezirkes	mit	den	Sektionen,	sowie	dem	Generalsekre
tariat;

j)	 Alle	anderen	dem	Bezirksvorstand	aufgrund	dieser	Satzung	
zugetragenen	Aufgaben	und	Kompetenzen.

C. Die Nationalorganisation

Artikel 29

Die	Organe	der	Nationalorganisation	sind	der	Nationalkongress,	das	
Nationalkomitee	und	der	Nationalrat.
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Der Nationalkongress

Artikel 30

1.	 Der	Nationalkongress	ist	die	oberste	Parteiinstanz.

2.	 Der	ordentliche	Nationalkongress	 tritt	einmal	 im	Jahr	zusam
men.

Artikel 31

1.	 Außerordentliche	Nationalkongresse	finden	auf	Beschluss	des	
Nationalkomitees	oder	des	Nationalrates	sowie	auf	Verlangen	
von	mindestens	einem	Fünftel	der	Nationaldelegierten	statt.

2.	 Die	diesbezüglichen	Anträge	müssen	begründet	sein	und	genaue	
Angaben	über	die	gewünschte	Tagesordnung	des	Kongresses	
enthalten.

Artikel 32

1.	 Der	Nationalkongress	begreift:

a)	 Die	Nationaldelegierten;

b)	 Die	Mitglieder	des	Nationalrates;

c)	 Die	CSVRegierungsmitglieder;

d)	 Die	Abgeordneten	und	Ersatzabgeordneten	der	Partei;

e)	 Die	Mitglieder	der	Bezirkskomitees	 sowie	die	Präsidenten	
der	einzelnen	Sektionen	bzw.	Lokalsektionen	der	Partei;

f)	 Die	Präsidenten	der	Sektionsverbände;
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g)	 Die	Mitglieder	der	Nationalkomitees	der	Unterorganisationen	
der	Partei;

h)	 Die	Kassenrevisoren.

2.	 Die	Nationaldelegierten	werden	gemäß	der	 in	Artikel	14	und	
1�	vorgesehenen	Prozedur	gewählt,	und	zwar	 im	Verhältnis	
eines	Nationaldelegierten	auf	sieben	Bezirksdelegierte,	wobei	
ein	Bruchteil	von	mindestens	vier	Bezirksdelegierten	Anrecht	auf	
einen	weiteren	Nationaldelegierten	gibt.

�.	 Einberufen	werden	jeweils	die	für	den	vorhergehenden	Kongress	
teilnahmeberechtigten	Delegierten,	sofern	nicht	neue	ordnungs
gemäße	Delegierte	bekannt	gegeben	wurden.

4.	 Falls	ein	Nationaldelegierter	oder	ein	Sektionspräsident	ver
hindert	 ist	dem	Nationalkongress	beizuwohnen,	soll	er	 seine	
Delegiertenkarte	einem	anderen	Sektionsmitglied	zur	Verfügung	
stellen.	Die	einer	Sektion	zustehenden	Delegiertenkarten	müssen	
in	der	Sektion	verbleiben.

Artikel 33

Dem	Nationalkongress	obliegen	u.a.	folgende	Aufgaben:

1.	 Die	Festlegung	der	Grundlinien	der	Politik	der	christlich	sozialen	
Volkspartei	und	des	Parteiprogramms	sowie	die	Festsetzung	von	
Richtlinien	für	politische	Aktionen.

2.	 Die	Wahl	in	getrennten	Wahlgängen:

a)	 des	Parteipräsidenten;
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b)	 des	Generalsekretärs;

c)	 von	zwei	Vizepräsidenten;

d)	 des	Generalkassierers;

e)	 von	acht	Mitgliedern	des	Nationalkomitees	und	zwar	je	zwei	
pro	Bezirk;

f)	 von	zwei	Kassenrevisoren,	die	dem	Nationalkomitee	nicht	
angehören	dürfen;

g)	 der	Mitglieder	der	Disziplinarorgane.

�.	 Die	Entgegennahme	und	Diskussion	der	Berichte	des	Parteiprä
sidenten,	des	Generalsekretariates	und	der	CSVFraktion	in	der	
Abgeordnetenkammer.

4.	 Die	Annahme	der	Kassenberichte	und	die	Festlegung	der	Mit
gliedsbeiträge.

�.	 Die	Abänderung	der	Statuten.

6.	 Die	 Beschlussfassung	 über	 die	 gestellten	Anträge	 und	Vor	
schläge.

Artikel 34

1.	 Das	Nationalkomitee	bereitet	den	Kongress	vor.

2.	 Die	Einberufung	des	Nationalkongresses	geschieht	durch	das	
Nationalkomitee	mindestens	vier	Wochen	vor	dem	Tagungstermin	
unter	Angabe	des	Datums,	des	Tagungsortes	und	der	Tagesord
nung.

�.	 Die	Kongressunterlagen	umfassen	die	Tätigkeitsberichte	des	
	Generalsekretariates,	 des	 Generalkassierers	 sowie	 der	 CSV
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	Vertreter	in	den	Europäischen	Gremien.	Die	Dokumente	werden	
den	Kongressteilnehmern	seitens	des	Nationalkomitees	zügig,	
jedoch	minimal	zwei	Wochen	vor	dem	Kongress	übermittelt.

4.	 Resolutionsanträge	zum	Kongress	können	von	den	Sektionen,	
den	Bezirkskongressen,	den	Bezirksvorständen	und	den	Unteror
ganisationen	sowie	vom	Nationalkomitee	gestellt	werden.	Diese	
Anträge	werden	dem	Nationalkomitee	mindestens	zehn	Tage	vor	
dem	Kongress	mit	einer	ausführlichen	Begründung	vorgelegt.

�.	 Anträge,	die	nach	Ablauf	dieser	Frist	oder	Anträge,	die	im	Lau
fe	des	Kongresses	gestellt	werden,	gelangen	zur	Verhandlung,	
wenn	sie	von	mindestens	 fünfundzwanzig	stimmberechtigten	
Delegierten	unterstützt	sind.

6.	 Das	Nationalkomitee	bringt	die	Anträge	zur	Abstimmung.	Es	kann	
für	jeden	Antrag,	eine	schriftliche	oder	mündliche	Empfehlung	
an	den	Kongress	richten,	bzw.	Alternativvorschläge	einbringen.	
Dies	gilt	auch	bei	Vorschlägen	zu	Satzungsänderungen.

�.	 Bei	außerordentlichen	Kongressen	sind	weder	Fristen	noch	eine	
Mindestzahl	von	Antragstellern	vorgesehen.	Zur	Diskussion	kön
nen	nur	Anträge	zugelassen	werden,	welche	die	aufgestellte	
Tagesordnung	betreffen,	sofern	der	außerordentliche	Kongress	
nicht	anders	beschließt.

Artikel 35

1.	 Der	Nationalkongress	wird	geleitet	durch	ein	vom	Kongress	zu	
bestimmendes	Büro,	welches	sich	aus	einem	Vorsitzenden,	zwei	
Mitgliedern	und	einem	Sekretär	zusammensetzt.
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2.	 Das	Kongressbüro	verfasst	ein	Protokoll	über	die	Beschlussfas
sung	des	Kongresses.	Dieses	Protokoll	wird	dem	Nationalkomitee	
spätestens	14	Tage	nach	dem	Kongress	übermittelt.

Das Nationalkomitee

Artikel 36

1.	 Das	Nationalkomitee	begreift:

	 1.	 den	Parteipräsidenten;

	 2.	 den	Generalsekretär	der	Partei;

	 �.	 die	zwei	Vizepräsidenten;

	4.	 den	Präsidenten	der	Kammerfraktion,	sowie	gegebenenfalls	
den	CSVKammerpräsidenten;

	 �.	 den	Generalkassierer;

	6.	 die	gemäß	Artikel	46	bezeichneten	beigeordneten	General
sekretäre;

	 �.	 gegebenenfalls	die	CSVMitglieder	in	der	Regierung;

	 8.	 die	Präsidenten	der	vier	Bezirksvorstände;

	 �.	 die	Präsidenten	der	Unterorganisationen	der	Partei;

10.	die	vom	Nationalkongress	gemäß	Artikel	��	2e)	zu	wählenden	
Mitglieder;

	 11.	den	Fraktionssekretär;
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	 12.	einen	Vertreter	der	CSVAbgeordneten	im	Europaparlament;

	1�.	bis	zu	fünf	durch	Kooptation	zu	bezeichnende	Mitglieder,	die	
dem	Nationalkomitee	mit	ihrem	spezifischen	Fachwissen	zur	
Seite	stehen.

2.	 Der	Parteipräsident	leitet	das	Nationalkomitee.

Das	Nationalkomitee	kann,	auf	Vorschlag	des	Parteipräsidenten,	
bestimmte	Befugnisse	des	Präsidenten	an	einen	oder	an	die	beiden	
Vizepräsidenten	übertragen.	Sie	üben	diese	dann	unter	der	Verant
wortung	des	Präsidenten	aus.

Artikel 37

1.	 lm	Rahmen	der	Beschlüsse	des	Nationalkongresses	und	des	
Nationalrates	ist	das	Nationalkomitee	zugleich	richtungsbestim
mendes	und	leitendes	Organ	der	Partei.	Es	ist	befugt,	sich	über	
alle	Fragen	politischer	Natur,	 im	Einklang	mit	den	politischen	
und	programmatischen	Grundlinien	und	Grundwerten	der	CSV,	
auszusprechen,	Empfehlungen	zu	geben	und	Entscheidungen	
zu	treffen.

	 Es	 ist	weiter	befugt,	alle	Maßnahmen,	die	nicht	durch	diese	
Satzung	einem	anderem	Organ	oder	Gremium	zustehen,	die	
dem	Zweck	der	Partei	dienlich	oder	nützlich	sind,	zu	treffen.	Das	
Nationalkomitee	steht	unter	der	Kontrolle	des	Nationalrates,	dem	
es	Bericht	erstattet.

2.	 Bei	der	Aufstellung	der	Kandidatenlisten	für	die	Kammerwahlen	
ist	das	Nationalkomitee	berechtigt	gemäß	Artikel	6�	Einspruch	
zu	erheben.
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�.	 Dem	Nationalkomitee	obliegt	es	weiter,	alle	ihm	aufgrund	die
ser	Satzung	zugetragenen	Aufgaben	und	Kompetenzen	wahrzu
nehmen.

Artikel 38

1.	 Das	Nationalkomitee	wird	durch	den	Parteipräsidenten	unter	
Angabe	der	Tagesordnung	einberufen.

2.	 Auf	Verlangen	von	einem	Drittel	der	Mitglieder	wird	eine	Sitzung	
innerhalb	von	drei	Tagen	einberufen.

�.	 Das	Nationalkomitee	 tritt	wenigstens	alle	sechs	Wochen	zu
sammen.

Artikel 39

1.	 Die	Exekutive	der	Partei	begreift:

1.	 den	Parteipräsidenten;

2.	 den	Generalsekretär	der	Partei;

�.	 die	zwei	Vizepräsidenten;

4.	 den	Generalkassierer;

�.	 den	Präsidenten	der	Kammerfraktion,	sowie	gegebenenfalls	
den	CSVKammerpräsidenten;

6.	 gegebenenfalls	zwei	Vertreter	der	CSVMitglieder	in	der	Re
gierung;

�.	 bis	zu	drei	vom	Nationalkomitee,	aus	dessen	Mitte,	zu	be
zeichnende	Mitglieder.

2.	 Der	Parteipräsident	leitet	die	Exekutive.
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�.	 In	der	Exekutive	müssen	alle	Bezirke	durch	mindestens	eine	
Person	vertreten	sein.	Gegebenenfalls	kann	die	Exekutive,	 je	
nach	Tagesordnung,	andere	Mitglieder	in	die	Sitzung	einladen.

Artikel 40

1.	 Die	Exekutive	verrichtet	die	laufenden	Geschäfte	der	Partei.

2.	 Das	Nationalkomitee	kann	die	Exekutive	mit	anderen	Aufgaben	
betrauen.

�.	 Die	Exekutive	berichtet	dem	Nationalkomitee	jeweils	in	dessen	
nächsten	Sitzung	über	ihre	Arbeiten.

Artikel 41

1.	 Der	erweiterte	Nationalrat,	bestehend	aus	dem	Nationalrat	und	
den	CSVKandidaten	bei	den	Nationalwahlen	und	Europawahlen,	
befindet	über	den	Eintritt	der	CSV	in	Koalitionsverhandlungen	
auf	nationaler	Ebene.	Er	legt	die	prinzipielle	Orientierung	dieser	
Verhandlungen	fest	und	bestimmt	auf	Vorschlag	des	Parteiprä
sidenten	die	Zusammensetzung	der	Verhandlungsdelegation.

2.	 Nach	abgeschlossenen	Koalitionsverhandlungen	 stimmt	der	
erweiterte	Nationalrat	über	das	vom	Parteipräsidenten	zu	er
läuternde	Koalitionsabkommen	ab.	Des	Weiteren	obliegt	 es	
ihm,	über	die	auf	Vorschlag	des	Regierungsformateurs	dem	
Grossherzog	vorzuschlagenden	CSVRegierungsmitglieder	ab
zustimmen.

	 Stellt	die	CSV	den	Regierungsformateur	nicht,	 so	schlägt	der	
Parteipräsident	die	dem	Grossherzog	vorzuschlagenden	CSV
Regierungsmitglieder	vor.	Die	Abstimmungen	betreffend	das	
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Koalitionsabkommen	und	die	CSVRegierungsmannschaft	erfol
gen	durch	Handaufheben	oder	durch	hochgehobene	Stimmkar
ten	in	ein	und	demselben	Wahlgang.

�.	 Die	Vorschläge	des	erweiterten	Nationalrates	betreffend	das	
Koalitionsabkommen	und	die	CSVRegierungsmannschaft	wer
den	dem	Nationalkongress	zur	endgültigen	Beschlussfassung	
vorgelegt.	Diese	Vorschläge	werden	in	einer	durch	Namensaufruf	
vorgenommenen	Gesamtabstimmung	gutgeheissen	oder	ab
gelehnt.	Der	Nationalkongress	kann	beschliessen,	statt	durch	
Namensaufruf	durch	Handaufheben	oder	hochgehobene	Stimm
karten	abzustimmen.

	 Im	Falle	einer	im	Laufe	der	Legislaturperiode	vorzunehmenden,	
einen	oder	mehrere	CSVRegierungsmitglieder	betreffenden	
Umbildung	der	Regierung	stimmt	der	Nationalrat	durch	Hand
aufheben	oder	hochgehobene	Stimmkarten	über	den	diesbe
züglichen	Vorschlag	des	Staatsministers	ab.	Stellt	die	CSV	den	
Staatsminister	nicht,	 so	unterbreitet	der	VizePremierminister	
den	diesbezüglichen	Vorschlag.

4.	 Kommt	 es	 im	 Laufe	 der	 Legislaturperiode	 zu	 einer	 Ressor
tumverteilung	 innerhalb	der	vom	Nationalkongress	bestellten	
CSVRegierungsmannschaft,	 so	 informiert	der	Staatsminister	
beziehungsweise	der	VizePremierminister	den	Nationalrat	vor	
InKraftTreten	dieser	Entscheidung.

�.	 Die	in	diesem	Artikel	erwähnten	Abstimmungen	des	National
kongresses	und	des	Nationalrates	erfolgen	mit	einfacher	Mehr
heit.
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Der Nationalrat

Artikel 42

Der	Nationalrat	begreift:

1.	 die	Mitglieder	des	Nationalkomitees;

2.	 die	Mitglieder	der	Bezirksvorstände;

�.	 die	Mitglieder	der	Kammerfraktion;

4.	 die	früheren	Parteipräsidenten;

�.	 bis	zu	sieben	durch	das	Nationalkomitee	zu	bezeichnende	
Mitglieder,	die	dem	Nationalrat	mit	ihrem	spezifischem	Fach
wissen	zur	Seite	stehen;

6.	 je	fünf	Mitglieder	der	Nationalkomitees	der	Unterorganisa
tionen	(CSF,	CSJ,	CSG	und	CSVSenioren).

Artikel 43

1.	 Als	Kontrollorgan	gewährleistet	der	Nationalrat	den	Respekt	der	
Parteistatuten,	die	Wahrung	der	programmatischen	Richtlinien	
sowie	die	Ausführung	der	vom	Nationalkongress	getroffenen	
Beschlüsse.

2.	 Als	beratendes	Organ	befasst	sich	der	Nationalrat	mit	den	Fra
gen,	welche	ihm	vom	Nationalkomitee	unterbreitet	werden.	Er	
kann	selbst	die	Initiative	zu	Vorschlägen	an	das	Nationalkomitee	
ergreifen.

�.	 Das	Nationalkomitee	und	die	Kammerfraktion	müssen	dem	Na
tionalrat	mindestens	einmal	im	Jahr	Bericht	erstatten.
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4.	 Der	Nationalrat	verabschiedet	das	Wahlprogramm	auf	nationaler	
und	europäischer	Ebene.

Artikel 44

Der	Nationalrat	tritt	wenigstens	zweimal	im	Jahr	zusammen	sowie	
wenn	ein	Viertel	seiner	Mitglieder	es	verlangt.

Der Parteipräsident und der Generalsekretär

Artikel 45

1.	 Der	Parteipräsident	vertritt	die	Partei	und	überwacht	deren	Tä
tigkeit.

2.	 Der	Präsident	und	der	Generalsekretär	oder	die	von	diesen	spe
ziell	beauftragten	Mitglieder	des	Nationalkomitees	haben	das	
Recht,	an	allen	Versammlungen	und	Sitzungen	der	Parteiorgane	
und	der	Unterorganisationen	teilzunehmen.	Sie	müssen	jederzeit	
gehört	werden.

�.	 Der	Parteipräsident	hat	das	Recht,	die	Parteiorgane	einzuberufen	
und	die	Tagesordnung	festzulegen.

Artikel 46

1.	 Der	Generalsekretär	unterstützt	den	Präsidenten	bei	der	Erfüllung	
seiner	Aufgaben.	Er	führt	im	Einvernehmen	mit	dem	Präsidenten	
die	laufenden	Geschäfte	der	Partei.	Dem	Generalsekretär	obliegt	
die	Koordination	der	gesamten	Parteiarbeit.

	 Dem	Generalsekretär	obliegt	insbesondere	auch	die	Koordinie
rung	der	Parteiarbeit	mit	den	Bezirken	und	im	einzelnen	mit	den	
Bezirkspräsidenten	und	–sekretären.	Zusammen	mit	den	Bezir
ken	kann	er	auch	die	Arbeit	auf	Sektionsebene	koordinieren.
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2.	 Auf	seinen	Antrag	hin	können	dem	Generalsekretär	vom	Na
tionalkomitee	ein	oder	zwei	beigeordnete	Generalsekretäre	zur	
Seite	gestellt	werden.	Das	Nationalkomitee	legt	die	Befugnisse	
der	beigeordneten	Generalsekretäre	fest,	welche	dieselben	unter	
der	Verantwortung	des	Generalsekretärs	ausüben.

�.	 Innerhalb	ihres	Aufgabenbereiches	oder	auf	Grund	eines	spe
ziellen	Auftrags	des	Parteipräsidenten	oder	Generalsekretärs,	
haben	die	beigeordneten	Generalsekretäre	das	Recht,	an	allen	
Versammlungen	und	Sitzungen	der	Parteiorgane	und	der	Un
terorganisationen	 teilzunehmen.	Sie	müssen	 jederzeit	gehört	
werden.

4.	 Zusammen	mit	dem	Fraktionssekretariat	unterhält	und	erwei
tert	das	Generalsekretariat	das	Dokumentationszentrum	der	
Partei.

�.	 Das	Generalsekretariat	ist	zuständig	für	die	Veröffentlichungen	
der	Partei.	Diese	Veröffentlichungen	sollen	 informativen	Cha
rakter	haben	und	der	begründeten	Meinungsbildung	dienen.

Artikel 47

Der	Parteipräsident	und	der	Generalsekretär	sind	für	die	Öffentlich
keitsarbeit	der	Partei	zuständig.	Sie	verrichten	diese	im	Einvernehmen	
mit	dem	Nationalkomitee.

Finanzverwaltung

Artikel	48

1.	 Der	Generalkassierer	ist	verantwortlich	für	die	Finanzordnung	der	
Partei.	Er	unterbreitet	dem	Nationalkongress	die	Jahresrechnung	
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sowie	den	jährlichen	Haushaltsplan.	Besondere	Ausgaben,	na
mentlich	zur	Organisation	der	Wahlkampagne,	werden	nach	
eigens	hierzu	vom	Nationalkomitee	 festzulegenden	Normen	
und	Regeln	getätigt.

2.	 Die	beiden	Kassenrevisoren	kontrollieren	die	Parteikasse	und	
berichten	hierüber	schriftlich	an	den	Nationalkongress.

�.	 Die	Einkassierung	der	Mitgliedsbeiträge	wird	durch	die	Sektio
nen	vorgenommen.	Davon	werden	��%	an	die	Nationalkasse	
der	Partei	und	2�%	an	die	Kasse	der	Sektion	überwiesen.	Die	
Nationalkasse	überweist:

	 10%	der	entsprechenden	Mitgliedsbeiträge	an	den	Bezirks
vorstand;

	 2%	an	den	Bezirksvorstand	der	CSF;

	 2%	an	den	Bezirksvorstand	der	CSJ;

	 2%	an	den	Bezirksvorstand	der	CSG;

	 8%	an	den	Nationalvorstand	der	CSJugend;

	 8%	an	den	Nationalvorstand	der	CSFrauen;

	 2%	an	den	Nationalvorstand	der	CSGemeinderäte;

	 1%	an	den	Nationalvorstand	der	CSVSenioren.

4.	 Erfolgt	die	Erhebung	der	Mitgliedsbeiträge	durch	den	Bezirks
vorstand,	so	entfallen	die	unter	Punkt	�	angeführten	2�%	nicht	
an	die	Sektionskasse,	sondern	an	die	Bezirkskasse.

�.	 Die	Durchführung	der	vorgenannten	Bestimmungen	kann	durch	
ein	Reglement	des	Nationalkomitees	sichergestellt	werden.
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IV UNTERORGANISATIONEN UND 
 ARBEITSKREISE

Artikel 49

1.	 lm	Rahmen	der	Partei	können	Unterorganisationen	und	Arbeits
kreise	gebildet	werden,	deren	Gründung	der	Genehmigung	des	
Nationalkomitees	unterliegt.

2.	 Die	Unterorganisationen	der	CSV	sind:

	 	–	die	christlich	soziale	Jugend	(CSJ)

	 	–	die	christlich	sozialen	Frauen	(CSF)

	 	–	die	christlich	sozialen	Gemeinderäte	(CSG)

	 	–	die	christlich	sozialen	Senioren

�.	 a)	Es	ist	den	Unterorganisationen	freigestellt,	sich	auf	Bezirks
ebene	zu	organisieren.

	 b)	Es	obliegt	dem	Nationalkomitee	der	Unterorganisationen,	die	
über	keine	Organisationsstufe	auf	Bezirksebene	verfügen,	je	
zwei	Vertreter	in	den	jeweiligen	CSVBezirksvorstand	zu	dele
gieren.	Diese	Delegierten	müssen	nicht	dem	Nationalkomitee	
der	Unterorganisation	angehören.

	 c)	Aufgrund	der	besonderen	Aufgaben,	die	die	CSJ	auf	allen	
Parteiebenen	wahrnimmt,	gelten	die	unter	�a)	und	�b)	auf
geführten	Bestimmungen	nicht	 für	 sie.	Die	CSJ	muss	auf	
Bezirksebene	organisiert	sein.
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Die christlich soziale Jugend

Artikel 50

1.	 Die	christlich	soziale	Jugend	ist	eine	Vereinigung	von	Jugendli
chen	mit	dem	Ziel,	das	christlich	soziale	Gedankengut	in	ihrem	
Wirkungskreis	zu	verbreiten.	Sie	hat	das	Recht	zu	eigenen	Stel
lungnahmen	zu	allen	Fragen	der	Politik,	die	den	Grundsätzen	
der	CSV	und	dem	von	der	Partei	festgelegten	Programm	nicht	
widersprechen	dürfen.

2.	 Die	christlich	soziale	Jugend	hat	ein	eigenes	Organisationsstatut,	
das	der	Genehmigung	durch	das	Nationalkomitee	der	Partei	be
darf.	Sie	genießt	für	ihre	innere	Verwaltung	volle	Autonomie.

�.	 Die	christlich	soziale	Jugend	ist	in	allen	Gremien	der	Partei	ver
treten.	Ihre	Vertreter	machen	dort	den	Standpunkt	ihrer	Orga
nisation	geltend.	Sie	wird	 rechtzeitig	von	der	Partei	über	die	
laufenden	politischen	Probleme	und	Aktivitäten	unterrichtet	und	
dokumentiert.

4.	 Die	christlich	soziale	Jugend	hat	das	Recht	eigene	Mitglieder	
aufzunehmen,	die	nicht	gleichzeitig	Mitglieder	der	Partei	sind.	
Nichtmitglieder	der	CSV	sind	innerhalb	der	christlich	sozialen	
Jugend	nicht	auf	 folgende	Posten	wählbar:	Bezirksvorstände,	
Nationalvorstand.

Die christlich sozialen Frauen

Artikel 51

Die	Unterorganisation	der	christlich	sozialen	Frauen	begreift	alle	
weiblichen	Parteimitglieder.
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Sie	genießt	für	ihre	innere	Verwaltung	volle	Autonomie;	sie	organisiert	
sich	in	den	Sektionen,	in	den	Bezirken	und	auf	nationaler	Ebene	nach	
einem	besonderen	Reglement,	das	sich	an	die	gegenwärtigen	Statu
ten	anlehnt	und	vom	Nationalkomitee	der	Partei	genehmigt	werden	
muss.	Das	Reglement	bestimmt,	wie	die	Organe	der	Unterorgani
sation	auf	Sektionsebene	sowie	auf	regionaler	und	Nationalebene	
bezeichnet	werden	und	funktionieren.

Die	christlich	sozialen	Frauen	sind	in	allen	Gremien	der	Partei	vertre
ten.	Ihre	Vertreter	machen	dort	den	Standpunkt	ihrer	Organisation	
geltend.	Sie	wird	rechtzeitig	von	der	Partei	über	die	laufenden	poli
tischen	Probleme	und	Aktivitäten	unterrichtet	und	dokumentiert.

Verband der christlich sozialen Gemeinderäte

Artikel 52

Die	christlich	sozialen	Gemeinderatsmitglieder	und	die	Kandidaten	
bei	den	letzten	Gemeindewahlen	sind	im	Verband	der	christlich	so
zialen	Gemeinderäte	(CSG)	zusammengefasst.	Ziel	und	Arbeitsweise	
dieser	Unterorganisation	werden	in	einem	Reglement	festgelegt,	das	
sich	an	die	gegenwärtigen	Statuten	anlehnt	und	vom	Nationalkomi
tee	der	Partei	genehmigt	werden	muss.

Die CSV-Senioren

Artikel 53

Alle	Parteimitglieder	können	Mitglied	der	christlich	sozialen	Seni
oren	werden.	Ihr	Ziel	ist	es,	die	Interessen	der	älteren	Mitbürger	zu	
vertreten.	Ziel	und	Arbeitsweise	dieser	Unterorganisation	werden	
des	Weiteren	 in	einem	Reglement	 festgelegt,	das	sich	an	die	ge
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genwärtigen	Statuten	anlehnt	und	vom	Nationalkomitee	der	Partei	
genehmigt	werden	muss.

Arbeitsgruppen
Artikel 54
1.	 Zum	Studium	besonderer	Fragen	und	zur	Bearbeitung	bestimmter	

Studiengebiete	werden	 im	Rahmen	der	Partei	Arbeitsgruppen	
gebildet.	Die	Mitglieder	der	Arbeitsgruppen	werden	vom	National
komitee	ernannt.	Die	den	verschiedenen	Arbeitsgruppen	gestellten	
Aufgaben	werden	vom	Nationalkomitee	klar	umgrenzt.

2.	 Die	Präsidenten	der	Arbeitsgruppen	werden	vom	Nationalkomi
tee	gewählt.	Sie	sind	verantwortlich	für	die	Arbeit	ihrer	Gruppe,	
die	im	Rahmen	der	gestellten	Aufgabe	selbständig	handelt.	Jede	
Arbeitsgruppe	hat	die	Befugnis,	für	spezielle	Fragen	geeignete	
Fachleute	selbständig	beizuziehen,	die	nicht	unbedingt	Mitglied	
der	Partei	sein	müssen.

Bildungsarbeit

Artikel 55
Die	Bildungsarbeit	der	Partei	wird	in	allen	Parteigremien,	organen	
und	Unterorganisationen	gewährleistet.

Die	CSV	gewährleistet	ein	für	alle	Mitglieder	zugängliches	Bildungsan
gebot.	Ziel	dieser	Bildungsarbeit	ist	die	Bildung	der	Parteimitglieder	im	
Sinne	der	christlich	sozialen	Grundwerte,	der	christlichen	Soziallehre	
sowie	die	Behandlung	aller	wesentlichen	Politikfelder,	die	Vorbereitung	
auf	und	die	Begleitung	während	der	politischen	Praxis.

Die	Bildungsarbeit	wird	vom	Generalsekretariat	koordiniert	und	
gefördert.
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V. AUFSTELLUNG DER KANDIDATENLISTEN
A. Kammer der Abgeordneten

Artikel 56

Der	Bezirkskongress	stellt	die	Kandidatenliste	für	die	Kammerwahlen	
auf,	unter	Vorbehalt	der	Genehmigung	des	Nationalkomitees	und	
gemäß	nachfolgendem	Verfahren.

Artikel 57

1.	 Mindestens	zwölf	Monate	vor	dem	normalen	Wahltermin,	bei	
vorzeitigen	Wahlen	sofort	nachdem	die	Abhaltung	von	Neuwah
len	feststeht,	setzt	das	Nationalkomitee	eine	Frist	fest,	binnen	
welcher	die	Kandidaturen	bei	den	jeweiligen	Bezirkskomitees	
einzureichen	sind.

2.	 Diese	Frist	wird	allen	Parteimitgliedern	auf	geeignetem	Wege	
durch	das	Generalsekretariat	zur	Kenntnis	gebracht.

Artikel 58

1.	 Die	Kandidaturen	sind	schriftlich	beim	Bezirkskomitee	einzu
reichen.

2.	 Sie	können	eingebracht	werden:

a)	von	den	Mitgliedern	des	Bezirksvorstandes;

b)	von	den	Sektionen	oder	Sektionsverbänden;

c)		von	den	Unterorganisationen;

d)	von	den	Kandidaten	selbst	 insofern	sie	mehr	als	ein	 Jahr	
Mitglied	der	CSV	sind	und	ihre	Kandidatur	von	wenigstens	
2�	Mitgliedern	unterstützt	wird.
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Artikel 59

1.	 Drei	Viertel	 der	 zu	 besetzenden	 Kandidatenposten	 werden	
vom	Bezirkskomitee	unter	den	eingereichten	Kandidaturen	in	
Vorschlag	gebracht.	Das	restliche	Viertel	wird	von	einer	Wahl
kommission	vorgeschlagen.	Entsteht	bei	der	Berechnung	dieses	
Viertels	eine	Bruchzahl	von	�1%	und	mehr,	 so	geschieht	die	
Abrundung	nach	oben;	bei	weniger	als	�1%	erfolgt	die	Abrun
dung	nach	unten.

2.	 Für	das	ganze	Land	wird	eine	Wahlkommission	gebildet.	Die	
vier	Bezirksvorstände	entsenden	 je	ein	Mitglied	 in	die	Wahl
kommission.	Von	Rechtswegen	gehören	dieser	Kommission	an,	
der	Parteipräsident,	der	Fraktionspräsident,	gegebenenfalls	der	
Staatsminister.	Die	Kommission	wählt	unter	sich	einen	Präsiden
ten	und	einen	Sekretär.

�.	 Aufgabe	der	Wahlkommission	ist	es:

–	 die	Auffindung	zusätzlicher	neuer	repräsentativer	Kandidaten	
zu	besorgen;

–	 während	der	Prozedur	den	ständigen	Kontakt	zwischen	Be
zirksvorstand	und	Nationalkomitee	zu	pflegen;

–	 ferner	bei	der	Besetzung	von	einem	Viertel	der	vorzuschla
genden	Kandidaten	gegebenenfalls	einen	Ausgleich	natio
naler,	regionaler,	sozialer	und	beruflicher	Natur	zwischen	den	
einzelnen	Kandidaten	anzustreben.

4.	 Die	Wahlkommission	ist	nicht	an	die	Bestimmungen	von	Artikel	
��	und	�8	gehalten.



41

Artikel 60
Bei	der	Aufstellung	der	provisorischen	Kandidatenliste	durch	den	
Bezirksvorstand	sollen	im	Hinblick	auf	eine	Verjüngung	der	Kandi
datenliste	nicht	mehr	als	zwei	Drittel	der	Kandidaten	älter	als	40	
Jahre	sein.

Artikel 61
1.	 Die	Mitglieder	des	Bezirksvorstands	wählen	in	geheimer	Wahl	

die	von	ihm	vorzuschlagenden	Kandidaten.	Als	gewählt	gelten	
sowohl	beim	Hauptwahlgang	als	auch	bei	Stichwahlen,	diejeni
gen	Kandidaten,	welche	die	absolute	Mehrheit	der	abgegebenen	
Stimmen	auf	sich	vereinigen.

2.	 Zu	Stichwahlen	wird	die	doppelte	Zahl	von	Kandidaten	zuge
lassen	wie	Kandidatenposten	zu	vergeben	sind.	Zur	Wahl	zu
gelassen	sind	nur	die	Kandidaten,	die	im	ersten	Wahlgang	die	
meisten	Stimmen	auf	sich	vereinigt	haben.

�.	 Die	vom	Bezirksvorstand	vorgeschlagene	Kandidatenliste	wird	
sofort	nach	ihrer	Aufstellung	der	Wahlkommission	übermittelt,	
die	ihrerseits	die	provisorische	Kandidatenliste	gemäß	Artikel	��	
ergänzt.

Artikel 62

Die	Wahlkommission	übermittelt	dem	zuständigen	Bezirksvorstand	
und	dem	Nationalkomitee	spätestens	sechs	Monate	vor	dem	norma
len	Wahltermin	die	aufgestellte	provisorische	Kandidatenliste.

Artikel	6�
1.	 Der	Bezirksvorstand	beruft	spätestens	fünf	Monate	vor	dem	nor

malen	Wahltermin	einen	außerordentlichen	Bezirkskongress	ein.
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2.	 Stimmberechtigt	sind	die	 in	Artikel	24	vorgesehenen	Mitglie
der	sowie	die	Kandidaten,	insofern	sie	nicht	bereits	Delegierte	
sind.

Artikel 64

Die	Verabschiedung	der	Kandidatenliste	durch	den	Bezirkskongress	
geschieht	nach	folgendem	Verfahren:

1.	 Der	Präsident	des	Bezirksvorstands	gibt	die	vorgeschlagene	
Kandidatenliste	bekannt	und	erläutert	die	Gesichtspunkte	nach	
denen	diese	Gesamtliste	zustande	kam.	Nach	einem	Meinungs
austausch	wird	geheim	über	die	vorgeschlagene	Kandidaten
liste	als	Ganzes	abgestimmt.	Erhält	bei	dieser	Abstimmung	die	
vorgeschlagene	Kandidatenliste	die	Mehrheit	der	abgegebenen	
]a	und	Nein	Stimmen,	so	gilt	sie	als	angenommen.

2.	 Wird	die	vorgeschlagene	Liste	abgelehnt,	so	erfolgt	eine	zweite	
Abstimmung	auf	Grund	einer	Kandidatenliste,	die	sowohl	die	bei	
der	ersten	Abstimmung	abgelehnte	Kandidatenliste,	als	auch	die	
Namen	der	anderen	nicht	zurückbehaltenen	Kandidaten	enthält,	
falls	diese	ihre	Kandidatur	aufrechterhalten	haben.	Diese	Abstim
mung	ist	geheim.	Jeder	stimmberechtigter	Kongressteilnehmer	
verfügt	über	so	viele	Stimmen	als	Kandidaten	zu	wählen	sind.	
Er	kann	keinem	Kandidaten	mehr	als	eine	Stimme	geben	und	
er	muss	sein	Wahlrecht	voll	ausnützen.	Abgegebene	Wahlzet
tel,	die	diesen	Bestimmungen	nicht	entsprechen,	sind	ungültig.	
Als	gewählt	gelten	diejenigen	Kandidaten,	welche	die	höchste	
Stimmenzahl	erhalten.	Bei	Stimmengleichheit	entscheidet	die	
Stichwahl.	Erfolgt	bei	dieser	Stichwahl	Stimmengleichheit,	 so	
ist	der	Jüngste	gewählt.
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�.	 Die	Bestimmungen	von	Artikel	��	Abs.	�	und	4	sind	nicht	an
wendbar.

Artikel 65

1.	 Die	vom	Bezirkskongress	verabschiedete	Kandidatenliste	bedarf	
der	Zustimmung	des	Nationalkomitees.

2.	 Das	Nationalkomitee	ist	berechtigt,	die	Zustimmung	zu	verweh
ren	im	Falle	der	Missachtung	der	Prinzipien,	die	enthalten	sind	
in	Artikel	��,	Abs.	�	und	in	Artikel	60	sowie	zum	Zwecke	der	
Stärkung	der	Liste	im	Interesse	der	Gesamtpartei.

�.	 Falls	das	Nationalkomitee	die	vorgeschlagene	Kandidatenliste	
nicht	genehmigt,	 so	wird	die	Liste	zusammen	mit	den	Emp
fehlungen	und	Bemerkungen	an	das	Bezirkskomitee	und	die	
Wahlkommission	 zurückgewiesen.	 Diese	 unterbreiten	 dem	
Nationalkomitee	in	einer	von	diesem	festgesetzten	Frist,	neue	
Vorschläge	betreffend	die	Aufstellung	der	Kandidatenliste.	Diese	
neue	Kandidatenliste	wird	ihrerseits	wenigstens	zwei	Monate	
vor	dem	Wahltermin	einem	außerordentlichen	Bezirkskongress	
zwecks	definitiver	Gutheißung	unterbreitet.	Bei	kurzfristigen	
Wahlen	bedarf	diese	neue	Liste	lediglich	der	Zustimmung	des	
Nationalkomitees.

Artikel 66

Zieht	nach	endgültiger	Aufstellung	der	Kandidatenliste	ein	Kandidat	
seine	Kandidatur	zurück,	oder	scheidet	ein	Kandidat	aus	andern	
Gründen	aus,	so	beruft	der	Bezirksvorstand,	falls	der	Zeitraum	zwi
schen	Kongress	und	Wahltermin	mehr	als	zwei	Monate	beträgt,	
den	Bezirkskongress	wieder	ein	zwecks	Wahl	eines	neuen	Kandi
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daten.	Beträgt	diese	Frist	weniger	als	zwei	Monate,	so	bezeichnet	
der	Bezirksvorstand	im	Einvernehmen	mit	der	Wahlkommission	den	
Nachfolger	dieses	Kandidaten.	Wird	kein	Einvernehmen	erzielt,	so	
entscheidet	endgültig	das	Nationalkomitee.

Artikel 67

Die	in	diesem	Kapitel	vorgesehene	Prozedur	ist	auch	im	Falle	der	
Abhaltung	vorzeitiger	Wahlen	anwendbar.	Das	Nationalkomitee	legt	
die	zu	beachtenden	Termine	fest	und	achtet	darauf,	dass	die	Bezirk
sorgane	ihre	Aufgaben	fristgerecht	erledigen.

B. Gemeinderäte

Artikel	68

In	den	Gemeinden,	in	denen	die	Gemeinderäte	nach	dem	Proporz
wahlsystem	gewählt	werden,	erfolgt	die	Aufstellung	der	Kandida
tenliste	gemäß	den	Ausführungsbestimmungen,	die	durch	das	Natio
nalkomitee	festgelegt	werden.	Die	Ausführungsbestimmungen	sollen	
sich	grundsätzlich	an	die	Prozedur	anlehnen,	welche	Geltung	hat	bei	
der	Aufstellung	der	Kandidatenlisten	bei	den	Kammerwahlen.

Artikel 69

1.	 Die	Verabschiedung	der	Kandidatenlisten	für	die	Gemeinden,	in	
denen	nach	dem	Proporzwahlsystem	gewählt	wird,	soll	späte
stens	fünf	Monate	vor	dem	normalen	Wahltermin	erfolgen.

2.	 Die	Kandidatenlisten	sind	dem	Bezirksvorstand	zwecks	Kennt
nisnahme	zu	unterbreiten.



4�

C. Europaparlament

Artikel 70

Die	Liste	für	die	Europawahlen	wird	gemäss	einem	vom	National
komitee	zu	verabschiedenden	Reglement	aufgestellt.

VI. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER PARTEI 
  UND IHREN MANDATSINHABERN

Artikel 71

1.	 Die	Mandate	der	Sektionsvorstände,	der	Bezirks	und	National
delegierten	sowie	der	zwei	Kassenrevisoren	der	Sektion	dauern	
drei	Jahre.	Sie	enden	jeweils	auf	der	gewöhnlichen	Generalver
sammlung	der	Sektion,	die	spätestens	drei	Monate	nach	den	
Gemeinderatswahlen	einzuberufen	 ist.	Die	Mandate	werden	
durch	sektionsinterne	Wahlen	neu	vergeben	und	dauern	drei	
Jahre

	 Unmittelbar	nach	Ablauf	der	dreijährigen	Mandatsdauer	werden	
die	im	vorhergehenden	Abschnitt	aufgeführten	Mandate	wieder	
durch	Wahlen	für	drei	Jahre	vergeben.	Diese	Mandate	enden	spä
testens	drei	Monate	nach	den	folgenden	Gemeinderatswahlen.

2.	 Die	Mandate	des	Bezirkspräsidenten,	der	zwölf,	vom	Bezirks
kongress	gewählten,	Mitglieder	des	Bezirksvorstandes	sowie	
der	zwei	Kassenrevisoren	des	Bezirks	dauern	drei	Jahre,	wenn	
Kammerwahlen	während	der	Mandatsdauer	stattfinden.	Diese	
Mandate	enden	auf	dem	 jeweiligen	ordentlichen	Bezirkskon
gress,	der	bis	spätestens	neun	Monate	nach	den	Kammerwahlen	
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und	vor	dem	unter	�)	aufgeführten	Nationalkongress	einzuberu
fen	ist.	Sie	werden	durch	Wahlen	auf	dem	Bezirkskongress	neu	
vergeben	und	dauern	zwei	Jahre.

	 Unmittelbar	nach	Ablauf	der	zweijährigen	Mandatsdauer	werden	
die	im	vorhergehenden	Abschnitt	aufgeführten	Mandate	durch	
Wahlen	für	drei	Jahre	vergeben.	Diese	Mandate	enden	spätestens	
neun	Monate	nach	den	folgenden	Kammerwahlen.

�.	 Die	Mandate	des	Parteipräsidenten,	des	Generalsekretärs,	die	
der	beigeordneten	Generalsekretäre,	der	Vizepräsidenten,	des	
Generalkassierers,	der	acht,	vom	Nationalkongress	gewählten	
Mitglieder	des	Nationalkomitees,	der	zwei	Kassenrevisoren	sowie	
der	Mitglieder	der	Disziplinarorgane	dauern	drei	 Jahre,	wenn	
Kammerwahlen	während	der	Mandatsdauer	stattfinden.	Diese	
Mandate	enden	beim	ersten	ordentlichen	Nationalkongress	nach	
den	Kammerwahlen,	der	spätestens	neun	Monate	nach	den	
Kammerwahlen	einzuberufen	ist.	Sie	werden	durch	Wahlen	auf	
dem	Nationalkongress	neu	vergeben	und	dauern	zwei	Jahre.

	 Unmittelbar	nach	Ablauf	der	zweijährigen	Mandatsdauer	werden	
die	im	vorhergehenden	Abschnitt	aufgeführten	Mandate	durch	
Wahlen	für	drei	Jahre	vergeben.	Diese	Mandate	enden	spätestens	
neun	Monate	nach	den	folgenden	Kammerwahlen.

4.	 Die	Wahl	zu	allen	unter	Absatz	1)	bis	Absatz	�)	aufgezählten	Posten	
und	Postengruppen	findet	in	getrennten	Wahlgängen	statt.

�.	 Die	Bestimmungen	von	Absatz	1)	bis	Absatz	�)	finden	sinngemäß	
Anwendung	bei	vorgezogenen	Neuwahlen	sowohl	auf	Gemein
deebene	wie	bei	den	Wahlen	zum	Abgeordnetenhaus.
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	 Werden	parteiinterne	Neuwahlen	fällig	in	einem	nationalen	oder	
kommunalen	Wahljahr,	so	werden	die	respektiven	Mandate	bis	
nach	den	Wahlen	verlängert.

6.	 a)	Der	Parteipräsident,	der	Generalsekretär,	die	Vizepräsidenten,	
die	Präsidenten	der	Bezirksvorstände	sowie	die	Präsidenten	
der	Unterorganisationen	können	nicht	mehr	als	zweimal	wie
dergewählt	werden.

	 b)	Die	Präsidenten	der	Sektionen,	die	Sekretäre	der	CSVBe
zirksvorstände,	die	Generalsekretäre	der	Unterorganisationen	
sowie	die	Präsidenten	der	Bezirksvorstände	der	Unterorga
nisationen	können	nicht	mehr	als	dreimal	wiedergewählt	
werden.

	 	 Eine	eventuelle	Ausnahmeregelung	für	Sektionspräsidenten	
ist	schriftlich	beim	zuständigen	Bezirksvorstand	zu	beantra
gen.	Dieser	kann,	 in	begründeten	Einzelfällen	eine	solche	
Ausnahmeregelung	erlauben.	Die	Entscheidung	des	Bezirks
vorstands	 ist	dem	Nationalvorstand	zwecks	Kenntnisnahme	
zu	unterbreiten.

Artikel 72
1.	 Alle	auf	Parteilisten	gewählten	Mandatsträger,	 sowie	die	auf	

Vorschlag	der	CSV	genannten	Gemeindekommissionsmitglieder,	
sind	den	zuständigen	Parteiorganen	Rechenschaft	über	 ihre	
Mandatsführung	schuldig,	außer	in	den	Fällen,	wo	das	Gesetz	
dies	verbietet.

2.	 Wird	dies	verweigert	oder	stellen	die	zuständigen	Parteiorgane	
eine	 fundamentale	 Unvereinbarkeit	 zwischen	 der	 Mandats
führung	und	der	festgelegten	Parteipolitik	fest,	so	können	die	
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betreffenden	Mandatsinhaber	bei	der	Aufstellung	von	Kandi
datenlisten	keine	Berücksichtigung	mehr	finden,	unbeschadet	
einer	eventuellen	Prozedur	gemäss	Artikel	80.

Artikel 73

Die	CSV	Kammerfraktion	organisiert	sich	nach	einem	Reglement,	das	
in	Einklang	mit	den	Parteistatuten	steht	und	dem	Nationalkomitee	vor	
seiner	definitiven	Festlegung	zur	Begutachtung	unterbreitet	wird.

Artikel 74

Jede	 in	 den	 Gemeinden	 vorzunehmende	 Koalition	 mit	 anderen	
politischen	Parteien	oder	Organisationen	bedarf,	was	Prinzip	und	
Programm	anbelangt,	der	Genehmigung	der	Generalversammlung	
der	Sektion	und	des	zuständigen	Bezirksvorstandes,	unbeschadet	
der	Bestimmungen	von	Artikel	20.

VII. VERFAHRENSORDNUNG
Artikel 75

1.	 Insoweit	als	nicht	anders	in	dieser	Satzung	vorgesehen,	tagen	die	
Bezirks	und	Nationalkongresse	der	Partei	gültig	über	alle	Fragen	
der	Tagesordnung,	unabhängig	von	der	Zahl	der	anwesenden	
Mitglieder.	Diese	Bestimmung	gilt	auch	für	die	Generalversamm
lung	der	Sektion.

2.	 Alle	andern	Organe	der	Partei	 sind	beschlussfähig,	wenn	sie	
mindestens	fünf	Tage	vorher	mit	Angabe	der	Tagesordnung	ein
berufen	worden	sind	und	wenn	mehr	als	die	Hälfte	der	stimm
berechtigten	Mitglieder	anwesend	sind.	Die	Einberufungsfrist	
gilt	nicht	in	Dringlichkeitsfällen.
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�.	 Bei	Beschlussunfähigkeit	werden	die	nicht	erledigten	Punkte	auf	
die	Tagesordnung	der	nächsten	Sitzung	übertragen.	Für	diese	
Punkte	kommen	die	Bestimmungen	betreffend	Beschlussfähig
keit	dann	nicht	mehr	zur	Anwendung.

Artikel 76

Die	Organe	der	Partei	müssen	 in	außerordentlicher	Versammlung	
einberufen	werden,	falls	ein	Drittel	der	betreffenden	Mitglieder	dies,	
mit	Angabe	der	Tagesordnung,	schriftlich	verlangt.

Artikel 77

Bei	wiederholtem	unentschuldigtem	Fernbleiben	an	Sitzungen,	ist	
der	Präsident	des	betroffenen	Gremiums	ermächtigt,	eine	Mahnung	
auszusprechen.	Im	erneuten	andauerndem	Wiederholungsfalle	kann	
gegebenenfalls	die	Prozedur	des	Artikels	80	Anwendung	finden.

Artikel 78

1.	 Abstimmungen	erfolgen	durch	Handaufheben	oder	durch	hoch
gehobene	Stimmkarten.	 Jedes	Mitglied	darf	seine	Enthaltung	
oder	Ablehnung	begründen.	Im	Zweifelsfalle	wird	die	Abstim
mung	durch	Namensaufruf	vorgenommen.

2.	 Beschlüsse	werden	mit	einfacher	Mehrheit	der	abgegebenen	
Stimmen	gefasst,	wobei	Enthaltungen	nicht	für	die	Ermittlung	
der	Mehrheit	zählen.	Bei	Stimmengleichheit	gilt	ein	Antrag	als	
abgelehnt.

Artikel 79

1.	 Die	Wahlen	sind	geheim	und	erfolgen	durch	Stimmzettel.	Die	
Stimmzettel	werden	anschließend	an	die	Aufstellung	des	Wahl



�0

protokolls	und	spätestens	24	Stunden	nach	der	Wahl	vom	Prä
sidenten	der	Wahlkommission	vernichtet.

	 Liegen	bei	Wahlen	nur	so	viele	Kandidaturen	vor,	wie	es	Posten	
zu	besetzen	gibt,	so	gelten	die	Kandidaten	als	gewählt.	Dies	gilt	
nicht	bei	der	Wahl	des	Parteipräsidenten,	des	Generalsekretärs,	
der	beiden	Vizepräsidenten,	des	Generalkassierers	sowie	der	
Präsidenten	der	Bezirksvorstände	und	Unterorganisationen.	Hier	
wird	auch	bei	einer	einzigen	Kandidatur	geheim	abgestimmt.

2.	 Bei	der	Wahl	aller	Gremien	oder	aller	Organisationen	der	Partei	
verfügt	jeder	Stimmberechtigte	über	so	viele	Stimmen	als	Kan
didaten	zu	wählen	sind.	Er	kann	keinem	Kandidaten	mehr	als	
eine	Stimme	geben	und	er	muss	sein	Wahlrecht	voll	ausnutzen.	
Abgegebene	Wahlzettel,	die	diesen	Bestimmungen	nicht	ent
sprechen,	sind	ungültig.

�.	 Sofern	nicht	anders	vorgesehen	in	Absatz	4,	gelten	als	gewählt	
die	Kandidaten,	die	die	höchsten	Stimmenzahlen	auf	sich	ver
einigen.	Bei	Stimmengleichheit,	ist	der	Jüngste	gewählt.

4.	 Für	die	Wahl	des	Parteipräsidenten,	des	Generalsekretärs,	sowie	
der	Bezirkspräsidenten	ist	immer	im	ersten	Wahlgang	die	ab
solute	Stimmenmehrheit	erfordert,	wobei	ungültige	oder	weiße	
Stimmzettel	nicht	für	die	Ermittlung	der	Mehrheit	zählen.

	 Zur	Stichwahl	zugelassen	sind	höchstens	zwei	Kandidaten,	und	
zwar	die,	die	im	ersten	Wahlgang	die	höchsten	Stimmzahlen	auf	
sich	vereinigen	konnten.	In	der	Stichwahl	ist	gewählt,	wer	die	
höchste	Stimmenzahl	auf	sich	vereinigt.	Erfolgt	bei	der	Stichwahl	
Stimmengleichheit,	ist	der	Jüngste	gewählt.
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�.	 Ungültige	oder	weiße	Stimmzettel	 zählen	 für	die	Festlegung	
der	Beschlussfähigkeit	mit,	nicht	aber	 für	die	Ermittlung	der	
Mehrheit.

6.	 Jede	einem	Gremium	oder	Organisation	obliegende	Wahl	wird	
von	einer,	auf	Vorschlag	des	Vorstandes	des	Gremiums	oder	
der	Organisation	eingesetzten,	Wahlkommission	geleitet.	Beim	
Nationalkongress	bezeichnet	das	Kongressbüro	die	Wahlkom
mission.

	 Der	Wahlkommission	gehören	mindestens	drei,	höchstens	zehn	
Mitglieder	an.

�.	 Bei	internen	Wahlen	im	Nationalkomitee,	in	den	Bezirks	und	
Sektionsvorständen	gelten	die	Regelungen	der	Absätze	16	nicht.	
Die	Bestimmungen	von	Artikel	�8	finden	bei	diesen	 internen	
Wahlen	sinngemäß	Anwendung.

VIII. DISZIPLINARISCHES
Artikel 80

Verfahren

1.	 Unvereinbarkeiten	 laut	Artikel	2.2.	und	der	daraus	 folgende	
mögliche	Ausschluss	aus	der	Partei	fallen	unter	den	Zuständig
keitsbereich	der	Disziplinarorgane.

2.	 Handlungen	von	Parteimitgliedern,	die	den	Grundsätzen,	den	
Statuten	der	Partei,	den	Beschlüssen	der	Parteiorgane	zuwider
laufen	oder	parteischädigend	sind,	fallen	in	den	Zuständigkeits
bereich	der	Disziplinarorgane.
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Parteischädigend	verhält	sich	insbesondere,	wer:

	 a)	in	Versammlungen	politischer	Gegner,	in	deren	Rundfunk	und	
Fernsehsendungen,	Presseorganen	oder	anderwärtig	gegen	
die	Politik	der	Partei	oder	deren	Gremien	Stellung	nimmt.

	 b)	als	Kandidat	der	CSV	in	die	Kammer	oder	in	den	Gemeinderat	
gewählt	ist	und	sich	weigert,	der	betreffenden	CSVFraktion	
beizutreten	oder	aus	ihr	ausscheidet;

	 c)	vertrauliche	Parteivorgänge	veröffentlicht	oder	an	politische	
Gegner	verrät;

	 d)	Vermögen,	das	der	Partei	gehört	oder	zur	Verfügung	steht,	
veruntreut.

�.	 Der	Antrag	zur	Einleitung	eines	Disziplinarverfahrens	kann	nur	
von	einem	Parteiorgan	gestellt	werden.

4.	 Er	ist	schriftlich	und	per	Einschreiben	an	den	Disziplinarrat	am	
Sitz	der	Partei	zu	richten.	Er	muss	dem	Nationalkomitee	auch	
per	Einschreiben	übermittelt	werden.	Er	muss	begründet	sein.

�.	 Der	Disziplinarrat	gibt	dem	betroffenen	Parteimitglied	die	Mög
lichkeit,	seine	Verteidigung	vorzubereiten.

	 Angehört	werden	müssen,	soweit	sie	nicht	darauf	verzichten,	
der	Antragsteller,	das	betroffene	Parteimitglied	und	das	Natio
nalkomitee.

6.	 Der	Disziplinarrat	kann,	nachdem	ernsthafte	Schlichtungsversu
che	unternommen	wurden,	eine	der	folgenden	Sanktionen,	der	
Schwere	des	Falles	entsprechend,	treffen:
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	 a)	Verwarnung;

	 b)	Tadel;

	 c)	Aberkennung	des	Rechtes,	Parteifunktionen	auszuüben,	für	
eine	bestimmte	Zeit	oder	für	immer;

	 d)	Ausschluss	aus	der	Partei;

Die	 Entscheidungen	 des	 Disziplinarrates	 sind	 schriftlich	 zu	 be
gründen.

Artikel 81

Organe und Verfahrensordnung

1.	 Die	Disziplinarorgane	der	Partei	sind:

–	 erstinstanzlich,	der	Disziplinarrat;

–	 zweitinstanzlich,	der	Berufungsrat.

2.	 Disziplinarrat	und	Berufungsrat	bestehen	aus	je	drei	wirklichen	
und	drei	Ersatzmitgliedern.

	 Wird	ein	Mitglied	des	Nationalrates	als	Mitglied	des	Disziplinar
rates	oder	Berufungsrates	gewählt,	so	scheidet	er	automatisch	
mit	dieser	Wahl	aus	dem	Nationalrat	und	gegebenenfalls	dem	
Nationalkomitee	aus.

	 Mitglieder	der	Disziplinarorgane	dürfen	nicht	Mitglied	eines	
Bezirksvorstandes	oder	eines	National	oder	Bezirksvorstandes	
einer	Unterorganisation	sein.

	 Die	Mitglieder	der	Disziplinarorgane	sind	unabhängig	und	an	
Weisungen	nicht	gebunden.
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�.	 Ihr	Zuständigkeitsbereich	betrifft	die	Disziplinarverfahren.

4.	 Ihre	Entscheidungen	müssen	begründet	sein.	Die	Verhandlungen	
sind	allen	Parteimitgliedern	zugänglich.	Die	Beratungen	sind	
geheim.	Sie	müssen	den	Grundregeln	der	allgemeinen	Prozes
sordnung	entsprechen.

�.	 Das	Nationalkomitee	kann	jederzeit	als	Verfahrenspartei	in	ein	
Verfahren	eingreifen.

6.	 Ort	und	Zeit	der	Verhandlungen	werden	von	den	Disziplinaror
ganen	festgesetzt.

�.	 Die	Entscheidungen	der	Disziplinarorgane	werden	per	Einschrei
ben	zugestellt.

8.	 Gegen	die	Entscheidungen	des	Disziplinarrates	können	die	Par
teien	vor	dem	Berufungsrat	Berufung	einlegen.	Die	Berufungs
frist	beträgt	acht	Tage	ab	der	Zustellung	der	Entscheidung	des	
Disziplinarrates.	Das	Datum	dieser	Entscheidung,	sowie	Ort	und	
Zeit,	wo	sie	verkündet	wird,	werden	den	Verfahrensparteien	
anlässlich	der	mündlichen	Verhandlung	mitgeteilt.

	 Das	Nationalkomitee	ist	befugt,	während	dieser	Frist	Berufung	
einzulegen,	selbst	wenn	es	bis	dahin	nicht	 in	das	Verfahren	
eingegriffen	hat.

	 Für	das	Verfahren	 in	zweiter	 Instanz	gelten	die	vorstehenden	
Bestimmungen,	soweit	nicht	die	besondere	Eigenart	des	Beru
fungsverfahrens	dem	entgegensteht.	Der	Berufungsrat	hat,	als	
Berufungsinstanz,	die	gleichen	Befugnisse	wie	der	Disziplinarrat	
in	erster	Instanz.
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�.	 Die	Disziplinarorgane	sind	gehalten,	ihre	Entscheidungen	zügig	
zu	fällen.	Sie	tragen	damit	zu	einem	geregelten	Ablauf	des	Par
teilebens	bei.

IX. GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

Artikel 82

Die	Partei,	ihre	Gremien	und	Organe,	sowie	ihre	Unterorganisationen	
sind	verpflichtet,	die	Gleichstellung	von	Frau	und	Mann	in	der	Partei	
durchzusetzen.

Die	CSV	setzt	sich	zum	Ziel,	alle	Ämter	innerhalb	der	Partei	paritätisch	
zu	besetzen.	Gleiches	gilt	bei	der	Aufstellung	der	Kandidatenliste.

Bis	zum	Erreichen	dieser	Parität	:

	 a)	sind	ein	Drittel	der	zu	wählenden	Mitglieder	der	Parteigremien	
unter	Personen	des	jeweils	anderen	Geschlechts	zu	bestim
men;

	 b)	bei	der	Aufstellung	der	Kandidatenlisten	sämtlicher	Wahlen	
ist	ein	Drittel	Mitglieder	des	jeweils	anderen	Geschlechts	zu	
berücksichtigen.

Eine	eventuelle	Ausnahmeregelung	zu	Absatz	b)	 ist	schriftlich	bei	
der	zuständigen	Instanz	(Nationalkomitee,	Bezirkskomitee)	zu	be
antragen.	Diese	kann,	in	begründeten	Einzelfällen,	vom	Gebrauch	
des	Absatzes	b)	absehen.
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X. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 83

Die	vorliegenden	Statuten	können	jederzeit,	auf	Vorschlag	des	Na
tionalrates	oder	eines	Bezirkskomitees	oder	einer	Unterorganisati
on,	vom	Nationalkongress	mit	Zweidrittelmehrheit	der	anwesenden	
stimmberechtigten	Mitglieder	abgeändert	werden.

Artikel 84

Der	Nationalrat	legt	die	Ausführungsbestimmungen	fest,	die	gegebe
nenfalls	zur	Anwendung	vorliegender	Statuten	erforderlich	sind.

***
Diese	am	1�.	März	2001	anlässlich	des	außerordentlichen	National
kongresses	in	Strassen	beschlossenen	Statuten	wurden	im	Rahmen	
eines	außerordentlichen	Nationalkongresses	am	1�.	 Juli	2006	 in	
Hesperingen	punktuell	überarbeitet.	




